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Feminae ante Portes 
Frauen als Stifterinnen und Stipendiatinnen 

von universitären Stipendienstiftungen im 
Deutschen Kaiserreich 

Als durch die Mädchenschulreform auch das 
Frauenstudium in Preußen endgültig freige­
geben wurde, stellte sich recht bald die Frage 
nach der individuellen Finanzierung des Stu­
diums. Stipendien und andere finanzielle Un­
terstützungen waren für männliche Studen­
ten bereits ein integraler und selbstverständ­
licher Aspekt ihres Studienalltages. 1 So erhiel­
ten im Zeitraum von 1886 bis 1888 mehr als 
36% aller preußischen Studenten eine Studi­
enförderung in Form von Stipendien, Frei­
tischen oder der Stundung und des Erlasses 
des Studienhonorars. Die bei weitem wich­
tigste Form der Studienförderung war die Ge­
währung von Stipendien aus privaten und 
staatlichen Stiftungen. Im Jahre 1888 bezo­
gen immerhin 21 % der an den preußischen 
Universitäten eingeschriebenen Studenten ein 
Stipendium. 2 

Diese Stipendien kamen zu einem großen 
Teil aus den von den Universitäten direkt ver­
walteten Stipendienstiftungen. Hierbei han­
delte es sich um unselbstständige Stiftungen, 
bei denen eine Privatperson ein Stiftungs­
kapital bereitstellte, das zur Verwaltung an eine 
Universität gegeben wurde. Die Statuten der 
Stiftung wurden zwischen der Privatperson 
und der Universitätsverwaltung ausgehandelt 
und waren über den Tod des Stifters hinaus 
für die Universität verbindlich. Sie enthielten 
oftmals spezifische Bestimmungen über den 
potentiellen Stipendiatenkreis, die auch dis­
kriminierende Regeln wie zum Beispiel den 
Ausschluss von jüdischen Studenten oder 
Studenten aus Arbeiterfamilien enthalten 
konnten. 

Frauen gehen stiften 

Obwohl die Mehrzahl der Stiftungen von 
Männern errichtet worden war, galt die Errich­
tung von Stipendienstiftungen keineswegs 
als eine reine Männersache. Frauen traten ent­
weder individuell als Stifterinnen auf (21 % 
aller Stiftungen wurden von Frauen begrün­
det) oder gründeten zusammen mit ihren Ehe-

männern oder Brüdern (8,6% aller Stiftungen 
wurden von Ehepaaren oder Geschwistern 
begründet) derartige Stiftungen. Auch wenn 
Stipendienstiftungen, die auf Frauen zurück­
gehen, gerne als unbedeutende Ausnahmen 
betrachtet werden, sollte nicht vergessen 
werden, dass einige dieser Stiftungen von weit 
größerer Bedeutung waren als oftmals ver­
mutet wird. So belief sich die Stiftung der Grä­
fin Bose für die Universitäten zu Marburg und 
zu Berlin vom Jahre 1884 auf 733.500 Mark 
und half zwölf Stipendien zu je 600 Mark für 
Studierende der Medizin zu begründen.3 Und 
die Stiftung der Hedwig von Holstein ( 1822-
1897)4 vom Jahre 1888 betrug mehr als 310.000 
Mark und führte zur Begründung von mehre­
ren hoch dotierten Stipendien für verschie­
dene Hochschulen in Leipzig. 5 Holstein errich­
tete diese Stiftung zum Gedächtnis an ihren 
im Mai 1878 verstorbenen Gatten und Kom­
ponisten Franz von Holstein ( 1826-1878). 6 

Zweck der Stiftung war es die »edle Kunst -
vor allem die Musik - und Wissenschaft da­
durch zu fördern, daß besonders begabten 
Künstlern und Gelehrten Mittel zur Ausbil­
dung gewährt werden.«7 Zu diesem Zweck 
setzte Holstein die Holstein-Stiftung als ihre 
alleinige Erbin ein und überließ die Verwal­
tung ihres Vermögens einem Stiftungskura­
torium, das aus dem jeweiligen Vorstand des 
Kuratoriums des Landeskonservatoriums, 
dem Rektor der Leipziger Universität und dem 
•Direktor der Staatlichen Akademie für graphi­
sche Künste und Buchgewerbe bestand. Aus 
den Zinsen des Stiftungskapitals sollten jähr­
lich sieben Stipendien (drei an Studierende 
des Konservatoriums zu Leipzig, zwei an Stu­
dierende der Staatlichen Akademie für graphi­
sche Künste und Buchgewerbe in Leipzig und 
zwei an Studierende der Universität Leipzig) 
in Höhe von je 600 Mark vergeben werden.8 

Noch bevor Frauen gleichberechtigt ne­
ben Männern zum Studium zugelassen wur­
den, richteten einzelne Stifterinnen selbststän­
dige und unselbstständige Stipendienstiftun-



gen für Frauen ein. Die bei weitem bedeutend­
ste selbstständige Stiftung war die Ferdinand 
und Louise Lenz-Stiftung des Allgemeinen 
Deutschen Frauenvereins, die ab 1885 Stipen­
dien an studierende Frauen vergab. 9 

Über den Zeitraum von 1885/86 bis 1911/12 
vergab diese Stiftung insgesamt 561 Stipen­
dien mit einem Gesamtbetrag von 308.649 Mark 
an 163 Stipendiatinnen. Die Mehrzahl ihrer Sti­
pendiatinnen studierten Medizin (38%) und 
Philologie (31 %).10 

Der Verein zur Gewährung zinsfreier Dar­
lehen an studierende Frauen und die Dr. Else 
Neumann-Stiftung vergaben von 1900/01 bis 
1911/12 insgesamt 236 Darlehen vor allem an 
Berliner Studentinnen über eine Gesamtsum­
me von 81.450 Mark. 11 Diese Darlehen muss­
ten ratenweise ab dem Zeitpunkt zurückge­
z~hlt werden, ab dem die Empfängerin ihr Stu­
drnm beendet hatte und über ein steuerpflich­
tiges Einkommen verfügte. 12 

Im selben Zeitraum wurden 21.529 Mark 
(also etwa ein Viertel der gewährten Darlehen) 
zurückgezahlt.1 3 »Die erfreuliche Tatsache, 
daß die Darlehen in der Regel sehr bald wie­
der z „ k uruc erstattet werden, beweist genug-
sam, daß die Hilfeleistungen keine Vermeh­
rung des wissenschaftlichen Proletariats be­
deuten, sondern dafl sie zum Segen werden 
r-

Studienrichtung 1885/86 1895/96 

Medizin 2 6 

Pharmazie - -
Zahnmedizin 1 -

Philologie 1 1 

Naturwissenschaften - 3 

Theologie - -

Rechtswissenschaften - -

Oberlehrerinnen - -

Gymnasien 1 -

Gesamtzahl .der 
erteilten Stipendien 5 10 

Gesamtaufwand für 
Stipendien in Mark 1.080 3.900 

in den Hände derer, die zwar momentan in 
Not geraten, doch als leistungsfähige Men­
schen ihren Weg im Leben gehen.« 14 

Auch wenn Frauen bis 1900 vom Zugang 
zu einer Universitätsausbildung ausgeschlos­
sen waren, kam es schon frühzeitig zu einzel­
nen Versuchen, Stipendienstiftungen spezi­
ell für Frauen einzurichten. So vermachte be­
reits im Jahre 1877 die Rostockerin Anna 
Diemer der Universität ihrer Heimatstadt 3.000 
Mark mit der Bestimmung, ein Stipendium ein-

1905/06 1910/11 

13 14 

2 -

2 -
8 18 

3 9 

1 2 

- 1 

2 1 

- -

31 45 

10.800 18.000 

Übersicht über die 
Stipendienvergabe der 
Ferdinand und Louise 
Lenz-Stiftung für die 
Stichjahre 1885/86, 
1895/96, 1905/06 und 
1910/l l 

Universität Zahl der Stiftun- Stifter (nach 1800) 
Übersicht über die in 
der Verwaltung der 
deutschen Universitäten 
befindlichen 
Stipendienstiftungen, 
die durch Privatperso­
nen errichtet wurden. 

1----- gen nach errichtet 

1481· 1800-

r-- 18001 1946 

r-- Berlin - 59 

1
_ Bonn - 21 

!-Breslau 152 61 

1

_ Freiburg 42 15 

1 ~rlangen - 9 

r-- Göttingen 4 15 

1~reifswald 11 27 

Halle-Wittenberg H: 10 30 

r- W: 263 

1
__1:ieidelberg 74 15 

Jena 
1--- 2 15 

r-Kiel 2 9 

1

_ Königsberg 40 34 

~eipzig 56 81 

1~arburg 3 4 

1~ünchen - 50 

Münster - 4 

~ostock 11 16 

~traßburg - 12 

l~bingen 43 36 

1 ~ürzburg - 12 

Gesamt 272 525 

-

Männer Frauen 

27 18 

8 8 

27 12 

13 1 

9 -
12 1 

17 3 

18 4 

10 4 

8 3 

1 4 

22 2 

51 24 

3 -

35 10 

3 -
5 6 

6 2 

26 6 

11 1 

313 110 

Ehepaar/ 
Geschwister 

10 

1 

5 

1 

-

1 

5 

1 

-

1 

1 

6 

-

1 

5 

1 

2 

2 

2 

-

45 

Sa mm· 
lungen 

4 

4 

17 

-

-

1 

2 

7 

1 

3 

3 

4 

6 

-

-

-
3 

2 

2 

-

58 

1) Hier sind nur die 
Stiftungen erfasst 
worden, die die Jahr­
hunderte überlebt 
hatten und noch im 
19. Jahrhundert existiert 
haben. 
2) Der 1811 gegründe­
ten Universität Breslau 
wurden die früher der 
Universität Frankfurt an 
der Oder verwalteten 
Sti pend ienstiftu nge n 
übertragen. 

3) Dies sind die 
Sti pendienstiftungen 
des Wittenberger 
Stipendienfonds. 
Empfangsberechtigt 
sind ausschließlich 
evangelische Studenten. 
4) Der Dreißigjährige 
Krieg hatte zur Zerstö­
rung nahezu aller zu 
diesem Zeitpunkt 
existierenden Stiftungen 
geführt. 



Vergabe von zinsfreien 
Darlehen über den 
Zeitraum 1900/01 

bis 1911/12 

Die Zahl der immatriku­
lierten Studentinnen 

zurichten, dass »für eine junge Dame, wel­
che sich dem Studium der Kunstgeschichte, 
der Bildhauerei oder der Malerei widmen 
will, als Beitrag zu ihrem Bildungsfonds oder 
ihrem Reisestipendium« bestimmt sei. Nach 
§5 der Satzung sollten unter den Bewerberin­
nen die Töchter von Professoren der Rosto­
cker Universität den Vorrang haben. »Unter 
den sonstigen Bewerberinnen soll die Befä­
higung entscheiden, ebenso, wenn sich meh-

Studienrichtung Zahl der Darlehen 

Medizin 51 

Zahnmedizin 21 

Rechtswissenschaften 9 

Philologie 49 

Oberlehrerinnen 80 

Oberlehrer pro fac. doc. 26 

Gesamtzahl der ge-
währten Darlehen 236 

Gesamtaufwendungen 
für Darlehen in Mark 81.450 

Land ss 1907 WS 1911/12 

Baden 131 314 

Bayern 112 232 

Württemberg 10 36 
Königreich 
Sachsen 35 103 

Großherzogtum 

Sachsen 14 69 

Preußen - 1.896 

Hessen - 29 

Reichslande - 42 

Mecklenburg - 6 

Gesamt 302 2.727 

rere Professorentöchter bewerben. In jedem 
Falle sind der Bewerbung Zeugnisse über 
die Befähigung, den Betrieb der Studien und 
die Vermögenslage beizufügen.« Das Stipen­
dium war auf höchstens drei Jahre befristet, 
sollte aber im »Falle der Verheiratung der 
Stipendiatin« aufhören.1 s 

Mit der Einführung des Frauenstudiums 
zuerst an den süddeutschen Universitäten 
(Baden 1900, Bayern 1903) veränderte sich die 
Situation nachhaltig, 16 da nun eine größere 
Zahl von bedürftigen Studentinnen auch in 
den Genuss der von den universitären Stif­
tungen alljährlich zu vergebenden Stipendi­
en zu gelangen suchten. Mit dem Winterse­
mester (WS) 1908/09 öffneten sich auch die 
preußischen Universitäten für Frauen. In den 
folgenden Jahren studierten etwa 40% aller 
Frauen an außerpreußischen Universitäten 
und 60% an preußischen Universitäten. Die 
Gesamtzahl der immatrikulierten Studentinnen 
wuchs rasch von fünf im Sommersemester (SS) 
1900 (nur Baden) auf 4.820 Studentinnen an 
allen deutschen Universitäten im WS 1915/16 

an. Im WS 1913/14 betrug der relative Anteil 
der Frauen an der Studentenschaft 6,16 %. 17 

Während die Einführung des Frauenstu­
diums an deutschen Universitäten als relativ 
gut erforscht gelten kann, 18 fand die Vergabe 
von Stipendien an bedürftige Studentinnen 
bisher nur wenig Beachtung. 19 Unter den Frau­
en, denen nun die Tore der Universitäten of­
fen standen, befanden sich viele, die ebenso 
wie ihre männlichen Kommilitonen einer finan­
ziellen Unterstützung für die Dauer ihres Stu­
diums bedurften. Gerta Stücklen kam bei der 
Auswertung ihrer Datenerhebung zur sozia­
len Lage von Studentinnen der Berliner Uni­
versität zu dem Schluss, dass etwa 18% der 
auswärtigen Studentinnen und fast 52% der 
ortsansässigen Studentinnen im WS 1 913/14 
eine finanzielle Unterstützung durch eigene 
Erwerbsarbeit oder Stipendien benötigten, um 
ihr Studium zu finanzieren. 20 Das Sozialprofil 
dieser bedürftigen Studentinnen unterschied 
sich nur wenig von dem der bedürftigen Stu­
denten. Die Mehrzahl kam aus bürgerlichen 
und kleinbürgerlichen Haushalten (akademi­
sche Berufe, Kaufleute, Staats- und Kommu­
nalbeamte sowie Landwirte) und in vielen 
Fällen hatten die Studentinnen bereits ihren 
Vater verloren (54 der 188 auswärtigen Stu­
dentinnen an der Berliner Universität waren 
ohne ihren Vater aufgewachsen).21 

Der steinige Weg von der Einführung des 
Frauenstudiums zur Gleichberechtigung 
der Frauen bei der Stipendienvergabe 

Während der Gesetzgeber die Zulassung von 
Frauen zum Hochschulstudium gesetzlich und 
verbindlich regelte, erfolgte keine einheitliche 
Regelung hinsichtlich der Berücksichfigung 
von Studentinnen bei der Vergabe von Stipen­
dien. So weigerte sich das württembergische 
Ministerium des Kirchen- und Schulwesens im 
Sommer 1911, eine generelle Entscheidung 
über die Gleichberechtigung von Frauen bei 
der Vergabe von Stipendien aus privaten Sti­
pendienstiftungen zu treffen, »weil es sich bei 
den Stiftungen um von einander verschiede­
ne, einzelne und selbständige Privatrechts­
verhältnisse handelte. «22 Es überließ die Ent­
scheidung über die Einbeziehung der Frauen 
in die Stipendienvergabe den Verwaltern der 
einzelnen Stiftungen. Als sich im August 1911 
zum ersten Mal eine Frau um die Bewilligung 

' eines Tübinger Familienstipendiums bewarb, 
verlangte daher der Rektor Anton Bühler von 
der Bewerberin, »da es sich um einen neuen 
Anspruch an die Stiftung handelt, ihrerseits 
den Beweis zu führen, dass ihre Einsetzung 
mit der Absicht des Stifters vereinbar ist und 
dass im Fall derselben Rechte Dritter nicht 
verletzt werden.«23 

Bühler wollte sich mit der ministeriellen 
Nicht-Entscheidung insgesamt nicht zufrie­
den geben und veranlasste ein Rundschrei­
ben an alle deutschen Universitäten hinsicht­
lich der Praxis der Zulassung von Frauen zum 



Bezug von Stipendien aus Stipendiensti;t~n­
gen. »Das Umfrageergebnis war auch for den 
Tiibinger akademischen Senat überraschend: 
1 5 Universitäten hatten Frauen bei der Sti­
Pendienbewerbung grundsätzlich den Män­
nern gleichgestellt, nur Göttingen nicht. Vier 
Unive · „ h rs1taten atten nicht geantwortet. Die 
r----

Universität Zahl der Stipendien-
stiftungen spezifisch 

1-
für Studentinnen 

1~erlin -
1~onn 1 

1
---!!:eslau -

1~angen -
1 ~eiburg -
1~öttingen -
~elfswald -

Halle-Wittenberg -

Heidelberg 2 

1---

l~a -
Kiel --- -

l ~gsberg -
l~Zig -
1~burg -
1~hen -
1~ter -
1~tock 1 
~raßburg -
l~ngen 1 

Würzburg -

inz 

15 Universitäten hatten den Gleichstellungs­
beschluß jeweils selbständig und rechtskräftig 
gefasst.«24 Fraglich bleibt jedoch, ob dieses 
Umfrageergebnis nicht zu positiv interpretiert 
worden ist, denn einzelne Universitäten wie 
zum Beispiel die Universität zu Greifswald 
bestanden darauf, dass Frauen und Männer 
nur dann als gleichberechtigt gelten könnten, 
wenn sie auch unter denselben Voraussetzun­
gen den Zugang zur Hochschule erlangt hät­
ten. Hier waren Frauen, die über Lehrerinnen­
seminare die Hochschulqualifikation erworben 
hatten, automatisch benachteiligt.25 In den Jah­
ren vor und während des Ersten Weltkrieges 
kam es wiederholt zu Konflikten hinsichtlich 
der Interpretation der Statuten von einzelnen 
Stipendienstiftungen und der generellen Fra­
ge, ob Frauen Zugang zu der Vielzahl der 
Stipendienstiftungen erhalten sollten, deren 
Statuten zu Zeiten verfasst worden waren, in 
denen nur Männer studieren durften und da­
her in fast allen Fällen ausdrücklich auf die 
Förderung von Jünglingen, Studenten oder 
männlichen Bewerbern Wert legten. 

Als sich im Jahre 1915 mit der Studentin 
der Philosophie Johanna Schlechter die erste 
Bewerberin um ein Stipendium der Heidelber­
ger Jacob Kuhn Stiftung fand, sah sich die 
Katholische Stipendienkommission gezwun­
gen, zunächst einmal ein Gutachten darüber 
einzuholen, ob Stipendien aus dieser Stif­
tung an Frauen vergeben werden dürften. Die 
im Jahre 1795 per Testament durch das Mit-

Name der Stiftung Stiftungs-
Jahr 

- -
Melanie von Mevissen Stiftung 1906/07 

- -
- -
- -
- -
- -

- -
Wallot Stiftung 1903 

Julius-Magda-Ganss 

Stipendien-Stiftung 1905 

- -
- -
- -
- -

- -

- -

- -
Fräulein Anna Diemer Stipendium 1877 

- -
Simon Stiftung 1907 

- -

Studentinnen auf der 
Neckarbrücke in 
Heidelberg, um 1903 

Stipendienstiftungen 
für Studentinnen, 
1800-1945 



»Sollte meine liebe 

Schwester mich jedoch 

nicht überleben, 

sondern vor mir oder 

gleichzeitig mit mir 

sterben, so verordne ich 

für diesen Fall , 

daß die Hochschule 

Heidelberg am Neckar 

gelegen im damaligen 

Grossherzogtum Boden, 

mich beerben soll , 

und zwar bestimme ich 

meine Hinterlassen-

schalt als Stiftung, 

von deren Zinsen zu 

unterstützen sind: 

unbemittelte, ober 

geistig begabte deut­

sche Jungfrauen oder 

Frauen, gleichviel 

welchen Standes oder 

Glaubens sie sein 

mögen, sie die Hoch-

schule Heidelberg 

besuchen wollen , um 

sich für irgend ein 

wissenschaftliches 

Fach auszubilden ; 

mit alleinigem Aus­

schluß derjen igen, 

welche Theologie 

studieren, also Geistli-

ehe werden wollen; 

für den Christen-

himmel will ich nicht 

gespart hoben .« 

Katharina Elenore 

Wollot, 1868 

glied des Heidelberger Gemeinderates be­
gründete Stiftung hatte den Zweck »den wür­
digsten katholischen Studierenden und un­
ter diesen vorzüglich den Würdigsten« finan­
ziell zu unterstützen. »Diese Würdigkeit oder 
Fähigkeit ein Stipendium zu erhalten wird 
bestimmt: a) durch wahre, nicht geheuchel­
te, Dü1ftigkeit, b) durch Sittlichkeit und c) 
durch ausgezeichnete Talente, damit verbun­
den Fleiss und sodann nicht zu ve".fehlenden 
guten Fortgang in der Wissenschaft. «26 In 
seinem Gutachten hob der Heidelberger li­
berale Rechtshistoriker und Verfassungs­
experte Richard Thoma hervor, »daß die Stif­
tung bedürftigen und würdigen Studieren­
den >aus j eder Fakultät und Klasse< zu Gute 
komm en solle. Allerdings bedient er [der 
St(fter; T.A.] sich auch einmal des Ausdrucks 
>arme studierende Jünglinge<, [„.]. Alle Um­
stände sprechen indes dafür, daß der Aus­
druck >Jünglinge< ohne besondere Absicht 
letztlich deshalb [„.} eingeflossen is t, weil 
eben die meisten Immatrikulierten unverhei­
ratete junge Männer sind und weil es weib­
liche Immatrikulierte damals noch gar nicht 
gegeben hat. «27 

Die Statuten der Kuhn 'schen Stiftung er­
laubten eine solch weitreichende Auslegung, 
weil die einzelnen Bestimmungen sehr vage 
gehalten waren. In der Mehrzahl der Stipen­
dienstiftungen war der Empfängerkreis jedoch 
eindeutig und ausdrücklich auf männliche 
Bewerber beschränkt worden. Die Stiftungen 
in ihrem Entstehungskontext betrachtend, 
verwies Thoma jedoch darauf, dass die Wort­
wahl der Statuten durch die Zeit, in der sie 
entstanden waren , geprägt seien und dass 
Beschränkungen in der Stipendienvergabe auf 
>Jünglinge< nicht für die Ewigkeit gültig sein 
dürften, da sie einer Zeit geschuldet waren, 
in der Frauen nicht studieren durften. Thoma 
trat damit für ein evolutionäres Stiftungs­
rechtsverständnis ein , in dem Stiftungssat­
zungen und die Bestimmungen der Stifter nicht 
als unabänderbar galten, sondern dem Wan­
del der Zeit unterlagen . 

Nicht alle seiner Kollegen teilten eine der­
artige Rechtsauffassung. In einer handschrift­
lichen Bemerkung bezog Franz Soll , Profes­
sor der Klassischen Philologie und Mitglied 
der Katholischen Stipendienkommission, die 
Position , dass es nach dem Gutachten von 
Thoma zwar »rechtlich nicht ausgeschlos- • 
sen« aber »vielleicht doch nicht geboten« 
erscheine, »auch Studentinnen als Bewerber 
um die Stipendien zuzulassen. Die diesmali­
ge anscheinend tüchtige und aus einer kin­
derreichen Familie s tammende Bewerberin 
macht die Entscheidung zu ihren Ungunsten 
nicht leicht. Dennoch halte ich es far bedenk­
lich, gerade jetzt, während des vielen Stu­
dierenden ein Opfer von mindestens zwei 
Studiensemestern auferlegenden und in so 
viele private Verhältnisse eingreifenden Krie­
ges, eine unzweifelhafte Ne u e r u n g ein-

zuf ühren. Der Vorzug des Kuhnschen Stipen­
diums war bishe1; dass den tüchtigsten Be­
werbern eine etwas ausgiebigere Summe ge­
währt werden konnte als das gewöhnlich bei 
Stipendien bisher der Fall ist. Es kann kaum 
ein Zweifel sein, dass nach der ersten Zulas­
sung einer Studentin in jedem Semester Be­
werberinnen folgen werden, vielleicht bald 

in grösserer Zahl, und dass damit j ener Vor­
zug des Stipendiums empfindlich beeinträch­
tigt wird. So möchte ich doch lieber mich .for 
die im Testament verlangte >durchaus pünkt­
liche und buchstäbliche< Auslegung und g e­
g e n die Zulassung von Damen zur Bewer­
bung entscheiden.«28 Solls Antrag, Frauen 
von der Zulassung zu diesem Stipendium aus· 
zuschließen, wurde schließlich recht eindeu­
tig mit sieben zu drei Stimmen überstimmt. 

Während damit in Heidelberg, die Stipen­
dienvergabe an Frauen begann, war der Weg 
zur Gleichberechtigung für Frauen im Bereich 
der Stipendienvergabe an anderen Universi­
täten wesentlich steiniger. So widersetzten 
sich, unter Berufung auf die Statuten der je· 
weiligen Stipendienstiftungen, die mit der 
Verw altung von Stipendienstiftungen in 
Greifswald beauftragten Professoren und itll 
Falle von Leipzig auch, ganz ähnlich wie illl 
Falle von Württemberg, die staatliche Auf­
sichtsbehörde der Vergabe von Stipendien an 
Frauen zuzustimmen . 

Als im Juni 1911 Bertha Weichhold sich 
an die Universität Greifswald mit der Bitte 
wandte, ihrer Tochter das Haenisch Stipendi­
um zu verleihen, verwies der Kurator Konrad 
Gesterding auf die Statuten dieser Stiftung,29 

nach denen das Stipendium nur an »Söhne 
der Nachkommenschaft des vers torbenen 
Geheimen Regierungsrats Hänisch« verlie· 
hen werde könnte, und »wenn solche nicht 
vorhanden sind, Söhne von Pächtern und 
Beamten der Universität und in letzter Linie 
Söhn e von Greifswalder Bürg ern in Be· 
tracht« kämen.30 Es war nicht Haenisch sei· 
ber, der die Stipendienvergabe auf männliche 



Bewerber beschränkte , sondern, und das ist 
durchaus ungewöhnlich, die Initiatoren der 
Sammlung des notwendigen Stiftungskapitals 
von 1.500 Mark, das in viereinhalbprozen­
tigen Pommerschen Pfandbriefen angelegt 
worden war.31 Ab 1894 wurde das Stipendium 
aus der Haenisch Stiftung regelmäßig an nicht 
mit dem Stifter verwandte Bewerber vergeben, 
und 1898 ging es zum ersten Mal an einen 
Verwandten des Stifters als sein Enkel Fritz 
Haenisch , Studierender der Rechtswissen­
schaften, das Stipendium für den Zeitraum 
1898 bis 1901 erhielt .32 

In ihrem Stipendiengesuch für ihre Toch­
ter vom 7. Juni 1911 wies Bertha Weich hold 
die Witwe des im Jahre 1905 verstorbenen Se~ 
kretärs des Universitätskurators Gustav 
Weichhold, darauf hin, dass sie zwei Söhne 
(Karl und Richard) und eine Tochter (Gertrud) 
hatte, die sich alle noch in der Ausbildung 
befanden. Der älteste Sohn hatte nach seiner 
Reifeprüfung zunächst den Militärdienst ab­
solviert, um danach »dem Wunsche seines Va­
ters folgend« ein Studium der Medizin an der 
Greifswalder Universität zu beginnen. Der jün­
gere Sohn, »der beim Ableben seines Vaters 
noch nicht zwölf Jahre alt war, besuchte das 
Gymnasium und ist nach Absolvierung der 
Obersecunda in eine Apotheke als Lehrling 
eingetreten.«33 Die Tochter trat nach dem Tode 
ihres Vaters in das Greifswalder Lehrerin­
nenseminar ein , bestand das Examen für den 
Sch ld. · 

LI 1enst an mittleren und höheren Schu-
len und h · . na m eme Anstellung an emer Schu-
le in der N"h · a e von Hamburg an wo sie für 
drei Jah . ' . re unterrichtete. »Ostern J 910 gab 
sie die bisherige Stellung auf und ließ sich 
an hiesiger Universität immatrikulieren, um 
sich 1· au, das Oberlehrerinnenexamen vorzu-
bereiten 34 D d' . . M ·« a 1e W1twenpens10n auf l.508 

ark pro Jahr festgesetzt war sah sich die 
Mutter außerstande, die Ausbilduna aller drei 
Kinder II · . 

0 

. a em zu finanzieren. Daher entschloss 
sie sich f " .h , ur 1 re Tochter ein Stipendium aus 
der Haenisch Stiftung zu beantragen da die-
se S 'fi ' 
b ti tung die Nachkommen von Universitäts-

1
.eamten zu fördern versprach. Es ist nicht völ-
1g kla · . . . r, warum sie sich dazu entschloss, em 

Stipendium für ihre Tochter nicht aber für ih­
ren Soh 
d n zu beantragen. Entweder glaubte sie, 

ass mit der allgemeinen Zulassung von Frau­

~n zum Hochschulstudium eine veränderte 
d .echtslage geschaffen war, die sich auch auf 

ie Vergabepraxis der Stipendien auswirkte 
odersi b . . e evorzugte ihre Tochter aufgrund ih­
rer b 
L 

. esseren akademischen Vorbildung und 
eistungsb · h . . 

E 
ere1tsc aft. Aus einer mternen 

vaJuieru d . . ng er Bewerberm geht hervor, dass 

B
im Gegensatz zu ihrem Medizin studierenden 

ruder K 1 W . ar e1chhold35 »der sich zweimal 
erfo/g/o" de „ l' h , " "ji z · 0 r arzt tc en YOrpru ung unter-

sagen hatte« und daher dass medizinische 
tudium . " 

Fl . . . von neuem begmnen musste,36 »der 
h ezss und die Führung von Gertrud Weich-
o/d eine Unterstützung als angebracht er­

scheinen lässt.« 31 

-

Nachdem Gesterding die Bewerbung erhalten 
hatte, machte er seine Zweifel darüber deut-
1 ich , »ob außer den [ „.} ausdrücklich er­
wähnten Söhnen auch Töchter der Nachkom­
menschaft des Geheimen Regierungsrats 
Haenisch, von Beamten und Pächtern der 
Universität sowie von Greifswalder Bürgern 
zum Genusse des Stipendiums zugelassen 
werden« sollten.38 Die Professorenschaft der 
Universität teilte Gesterdings Auffassung und 
suchte nach einem Ausweg aus diesem Di­
lemma. Gustav Mie, außerordentlicher Profes­
sor der Theoretischen Physik in der Philoso­
phischen Fakultät verwies darauf, dass die 
Bewerberin nur auf Grund ihres Lehrerinnen­
zeugnisses an der Universität immatrikuliert 
worden war und damit nicht als männlichen 
Studenten gleichberechtigt gelten könne. In 

einem handschriftlichen Gutachten entwickel­
te er die folgende Argumentation: »Studen­
ten und Studentinnen müssten von uns in je­
der Beziehung als gleichberechtigt angese­
hen werden, wenn sie wirklich unter genau 
denselben Bedingungen von der Universität 
aufgenommen würden. Das ist wenigstens 
jetzt, nicht der Fall. Eine Frau kann imma­
trikuliert werden, wenn sie das Lehrerinnen­
Seminar absolviert hat; dadurch kann ein 
Mann (gottlob) nicht immatrikuliert werden, 
wenn er die äquivalente Vorbildung als 
Seminarlehrer hat. Es scheint mir deshalb 
nicht so ohne weiteres auf der Hand zu lie­
gen, dass man die studierenden Frauen stu­
dierenden Männern gleichstellen darf «39 

Auf dieser Argumentation basierend schlug 
der Theologieprofessor Johannes Haussleiter 
vor, anstelle der Bewerberin deren Bruder, 
dessen akademische Leistungen offensicht­
lich nicht genügend waren, der aber Medizin 
studierte und männlichen Geschlechts war, mit 
dem Stipendium zu bedenken.40 Der Argumen­
tation Mies folgend, entschieden Rektor und 
Senat der Universität Greifswald, dass künf­
tig »den Frauen das gleiche Recht wie den 
Männern geschehen soll, wenn die Jmmatri-

Studentinnen 
in Jena, 1910 

linke Seite: 
Heidelberger Studentin­
nen mit Schärpen ihrer 
studentischen Verbin­
dung, 1917 



»Die Forderung, für die 
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eine Vorzugsstellung 
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Erleichterung der 
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Studium berufenen 

Minderheit die Wege 

zu ebnen auf Grund 
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wie die männlichen 

Studierenden sie 

aufweisen, ist gründ­

lichst missverstonden 

worden.« 

Gerta Stücklen, 1916 

kulation unter den gleichen Bedingungen -
Reifezeugnis - geschehen ist.«41 

Im Falle von Leipzig waren es nicht die 
universitären Verwaltungsbehörden, die sich 
der Vergabe eines Stipendiums an Frauen ver­
weigerten, sondern wie im Falle von Tübin­
gen das vorgesetzte Kultusministerium. Als 
sich im März 1909 die >verwitwete Oberregie­
rungsrat< Marie Goehle an das Ministerium 
mit der Anfrage wandte, ob die aus der im 
Jahre 1882 gegründeten Leipziger Gehe 
Winckler'schen Stipendienstiftung für Nach­
kommen des Stifters verfügbaren Stipendien 
auch an weibliche Nachkommen vergeben 
werden könnten, beschied sie das Ministeri­
um, dass »beide Stipendien aus der Gehe­
Winckler 'sehen Stiftung an weibliche Perso­
nen auch aus den bevorrechtigten Familien 
nur ausnahmsweise beim Vorliegen gewis­
ser Voraussetzungen verliehen werden kön­
nen«. 42 Und auch wenn das Ministerium der 
Verleihung des mit knapp 1.200 Mark dotier­
ten Stipendiums an die Tochter von Marie 
Goehle43 zustimmte, stellte das Ministerium 
gleichzeitig klar, dass die Verleihung der Sti­
pendien aus dieser Stiftung an Frauen grund­
sätzlich dem Willen des Stifters widerspräche. 
In seiner Argumentation nahm das Ministeri­
um die Bestimmungen des Stifters wortwört­
lich. Der Stifter hatte bestimmt, dass »nur 
männliche Personen das Stipendium erhal­
ten sollen, was sich aus der Ausdrucksweise 
>eine m Studierenden, Besuch e r n einer 
höheren Lehranstalt, Pastors s ö h n e n< er­
gibt. Bei dem Wortlaute der Stiftungsbestim­
mungen könnte auch, selbst wenn diese in 
der Jetztzeit aufgestellt wären, auf die Gleich­
berechtigung männlicher und weiblicher An­
wärter nicht zugekommen werden, da bei Be­
gründung eines Stipendiums für beide Ge­
schlechter der Stifter auch heutzutage ge­
wisslich eine ganz andere als die den Ge­
genstand der Auslegung bildende Aus­
drucksweise wählen würde. Hiernach könn­
te die Gleichberechtigung beider Geschlech­
ter in Ansehung des betreffenden Stipendi­
ums höchstens dann noch anerkannt wer­
den, wenn sich mit Sicherheit annehmen lie­
ße, daß der Stifter, falls er die jetzigen Zeit­
verhältnisse hätte voraussehen können, zwei­
fellos auf die Begründung eines Stipendiums 
zu Gunsten beider Geschlechter zugekommen • 
wäre. Zu einer derartigen Deutung der Ab­
sichten des Stifters fehlt aber jeder Anhalt. 
Hiernach allenthalben wird die Verleihung 
des Stipendiums aus der Gehe- Winckler ' -
sehen Stiftung an eine weibliche Person, 
auch wenn sie den bevorzugten Familien ent­
stammt, immer nur ausnahmsweise mit be­
sonderer Genehmigung des unterzeichne­
ten Ministeriums und jedenfalls nur dann 
erfolgen können, wenn männliche Bewerber 
aus den bevorzugten Familien oder aus Dres­
den oder Oschatz bez. in der Person von Pas­
torssöhnen nicht vorhanden sind.«44 

Als im November 1914 der Akademische Se­
nat der Leipziger Universität wiederum ein 
Stipendium, in diesem Falle das Seyfriedsche 
Stipendium, an eine Studentin verlieh, inter­
venierte das Ministerium und wies den Senat 
darauf hin, dass dies rechtlich nicht statthaft 
sei. »Wie dem Ministerium des Kultus und 
öffentlichen Unterrichts aus Erörterungen 
Seiner Rechnungsexpedition bei der Rech­
nungsprüfung bekannt wird, ist das von 
Charlotte Emma Henriette verw. Dr. Seyfried 
für >einen deutschen Studenten< gestiftete 
Stipendium auf die Zeit von Ostern 1914 bis 
1915 einer S t u de n t i n verliehen worden. 
Das Ministerium macht zur Beachtung für 
die Zukunft darauf aufmerksam, daß dies an­
gesichts des Wortlautes der Verfügung der 
Stifterin nicht zulässig ist.«4s 

Der überlieferte Schriftwechsel zwischen 
einzelnen deutschen Universitäten bezüglich 
der Zulassung von Frauen zum Bezug von 
Stipendien macht deutlich, dass die Stipen­
dienverwaltungen, die in anderen Fällen 
Stiftungssatzungen und den Willen der 
Stifter oftmals uminterpretierten, in diesem 
Falle die Stiftungssatzungen zum Teil wort­
wörtlich nahmen. So argumentierte der Tü­
binger Universitätssekretär Albert Rienhardt 
in seinem 1919 veröffentlichten Buch »Die 
Tübinger Studienstipendien«, dass ein grund­
sätzlicher Unterschied zwischen der Zulas­
sung von Frauen zum Hochschulstudium und 
der Zulassung von Frauen zum Empfang von 
Stipendien bestünde. »Wenn auch die Zulas­
sung von Frauen zum Studium ihre grund­
sätzliche Gleichstellung mit den Männern in 
ihren akad. Rechtsverhältnissen und na­
mentlich auch in bezug auf die akari. Ver­
günstigungen bedeutet und demnach die 
Rechtsfolgen der Immatrikulation für die 
Frauen im allgemeinen die gleichen wie für 
die Männer sind, so bilden doch die Stipen­
dien schon deshalb eine Ausnahme, weil die 
Zulassung zum Studium auf einem öffentlich­
rechtlichen Akt beruht, die Stiftungen aber 
privatrechtlichen Charakter haben, bei dem 
der Stifterwille maßgebend ist, der nicht von 
den Verwaltungsbehörden beliebig verän­
dert werden kann. Eine allgemeine grund­
sätzliche Entscheidung ist daher nicht mög­
lich, die Frage muß vielmehr far jede einzel­
ne Stiftung erwogen und entschieden wer­
den.«46 

Ausblick 

Auch wenn sich Frauen auch schon vor dem 
Ersten Weltkrieg um Stipendien zu bewerben 
begannen, stieg deren Zahl unter den Studie­
renden, die nach finanzieller Förderung streb­
ten, erst nach dem Ende des Ersten Weltkrie­
ges statistisch bedeutsam an. Ihr Erfolg hielt 
sich in sehr bescheidenen Grenzen. So gin­
gen nur zwischen drei und acht Prozent der 
verfügbaren Stipendien an der Universität 
Münster während der 1920er Jahre an weibli-
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ehe Studierende. Frauen begannen mit Män­
nern zu einem Zeitpunkt um Stipendien zu kon­
kurrieren, als das System der Stipendienstif­
tungen infolge der Inflation in seine tiefste 
Krise gestürzt und die Zahl der verfügbaren 
Stipendien erheblich reduziert worden war. 
Auch wenn der Staat in den l 930er Jahren 
umfangreiche finanzielle Unterstützungen zur 
Verfügung stellte, war der Umfang der ver­
fügbaren Studienförderung dennoch kaum mit 
der vor dem Ersten Weltkrieg vergleichbar. 
Unter diesen Bedingungen scheinen Frauen 
beträchtliche Fortschritte hinsichtlich ihrer 
generellen Berücksichtigung bei der Vergabe 
von Stipendien gemacht zu haben (während 
der l 930er Jahre gingen etwa ein Viertel aller 
an der Universität Göttingen verfügbaren Sti­
pendien an Frauen), auch wenn sie noch weit 
von einer Gleichstellung entfernt waren. 
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